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1 Einleitung 

1.1 Auslöser und Ausgangslage 

In Winterthur wird auf diversen Strassenabschnitten der von der Lärmschutzverordnung definierte 

Immissionsgrenzwert überschritten. Aufgrund des übergeordneten Rechtes ist die Stadt dazu ver-

pflichtet bis Ende März 2018 auf den betroffenen Abschnitten Lärmsanierungen durchzuführen. Ge-

mäss Art. 11 Abs. 1 des Umweltschutzgesetzes sind in erster Priorität Massnahmen an der Quelle zu 

prüfen. Die im Entwurf vorliegende Lªrmstudie ĂMassnahmen an der Quelleñ [7], zeigt im Ansatz auf, 

wie sich Geschwindigkeitsreduktionen auf den Lärm auswirken. Aufgrund der begrenzt zur Verfügung 

stehenden Zeit (Abschluss bis 2018), sind die Massnahmen an der Quelle vertiefter zu untersuchen 

und zu beurteilen. 

In einem koordinierten Massnahmenentscheid verschiedener Fachstellen der Stadt Winterthur, u.a. 

basierend auf der Lärmstudie, wurden folgende sechs Strassenabschnitte (Bachtel-, Schaffhauser-, 

Pflanzschul, Floren-, Talackerstrasse und Oberer Deutweg) ausgewählt, an welchen eine Tempore-

duktion auf 30 km/h als Lärmsanierungsmassnahmen in adäquater Zeit realistisch erscheint. Auf Be-

schluss des Stadtrates vom 03. Mai 2017 hin sollen Verkehrsgutachten einschliesslich Massnahmen-

plänen erarbeitet werden. Der vorliegende Bericht behandelt das verkehrstechnische Gutachten für 

den Abschnitt Pflanzschulstrasse. 

 

1.2 Auftrag und Projektziele 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage wurde die ewp AG von der Fachstelle Energie 

der Stadt Winterthur beauftragt, das verkehrstechnische Gutachten einschliesslich Ausarbeitung von 

Massnahmenplänen für den Abschnitt Pflanzschulstrasse zu erstellen. 

Ziel ist es, aufgrund des erarbeiteten Verkehrsgutachtens die gewünschte Wirkung der Temporedukti-

on auf 30 km/h als Lärmsanierungsmassnahme zu bestätigen und geeignete Massnahmen pro Stras-

senabschnitt festzulegen. Damit geht die definitive Zonenabgrenzung der neu einzurichtenden Tem-

po-30-Zonen einher.  

 

Abbildung 1: Perimeter Bachtelstrasse  
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1.3 Grundlagen 

Gesetze/Verordnung 

[1] Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19.12.1958 (Stand am 01.10.2016) mit den dazugehöri-

gen Verordnungen (SSV, etc.) 

[2] Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen, UVEK, 28.09.2001 

Stadt Winterthur 

[3] Stadtplan Winterthur, Stand Zugriff im September 2017 

[4] Pflichtenheft Lärmsanierung Kommunalstrassen, Tiefbauamt Stadt Winterthur, 11.07.2017 

[5] Auswertung Geschwindigkeitsmessungen, Stadtpolizei Winterthur, August 2017 

[6] Auswertung Unfallstatistik, 1.1.2011 bis 31.12.2016, vugis 

[7] Lärmstudie Massnahmen an der Quelle, Suter von Känel Wild AG, 22.12.2016 (Entwurf) 

VSS-Normen 

[8] SN 640 213, Entwurf des Strassenraums, Verkehrsberuhigungselemente, 2000 

[9] SN 640 273a, Knoten, Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene, 2010 

[10] SN 640 850a, Markierungen, Ausgestaltung und Anwendungsbereiche, 2005 

[11] SN 640 851, Besondere Markierungen, Anwendungsbereiche, Formen und Abmessungen, 

2002 

Diverses 

[12] Alternativen zu Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen, SVI, Merkblatt 2014/01 

[13] Fachbroschüre Tempo-30-Zonen, bfu, 2017 

[14] Gebäudetabelle Lärm, Ingenieurbüro Andreas Suter, erhalten von der Stadt Winterthur am 

23.11.2017 
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1.4 Rechtliche Grundlagen 

Erstellung eines Gutachtens nach Art. 32 SVG 

Damit von der heute signalisierten Höchstgeschwindigkeit (50 km/h) abgewichen werden kann, ist ein 

Gutachten nach Art. 32 SVG erforderlich. Dieses muss gemäss Art. 108 Abs. 4 SSV aufzeigen, ob die 

Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit nötig, zweckmässig und verhältnismässig ist, ob andere 

Massnahmen vorzuziehen sind und ob die Geschwindigkeitsbeschränkung auf die Hauptverkehrszei-

ten beschränkt werden kann. Es ist folgender Inhalt des Gutachtens notwendig: 

ǐ Umschreibung der Ziele 

ǐ Übersichtsplan mit der Strassenhierarchie 

ǐ Beurteilung bestehender und absehbarer Sicherheitsdefizite und Vorschläge für Massnahmen zu 

deren Behebung 

ǐ Angaben zum Geschwindigkeitsniveau V85 

ǐ Angaben zur bestehenden und angestrebten Qualität als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsraum 

einschliesslich der Nutzungsansprüche 

ǐ Auswirkungen und Vorschläge zur Vermeidung negativer Folgen 

ǐ Aufzählung der Massnahmen, die erforderlich sind, um die Ziele zu erreichen 

Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit nach Art. 108 SSV 

Die massgebliche Rechtsgrundlage für eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit ist Art. 108 

SSV (Signalisationsverordnung). Dieser regelt abschliessend, unter welchen Bedingungen die 

Höchstgeschwindigkeit beschränkt werden kann. Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können 

gemäss Art. 108 SSV herabgesetzt werden, wenn: 

1. eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist; 

2. bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen; 

3. auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann; 

4. dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, 

Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wah-

ren. 
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1.5 Eigenschaften Tempo-30-Zone 

Tempo-30-Zonen gemäss Signalisationsverordnung 

Tempo-30-Zonen dienen hauptsächlich der Verlangsamung des Verkehrs, der Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit, der Verbesserung der Wohnqualität und sorgen für einen rücksichtsvolleren Umgang 

aller Verkehrsteilnehmenden mit der zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche.  

Hauptziel einer Tempo-30-Zone ist es daher, den Verkehr zu beruhigen und somit auch die Aufent-

haltsqualität und die Sicherheit in Wohnquartieren zu verbessern. Tempo-30-Zonen sind deshalb in 

klar abgegrenzten Wohngebieten und erkennbar für die Verkehrsteilnehmer anzuordnen. Eine Tempo-

30-Zone rechtfertigt sich vor allem dann, wenn das Bedürfnis der Verkehrsberuhigung nicht bloss 

einen bestimmten Standort betrifft sondern für die gesamte Fläche einer Zone gilt.  

Grundsätzlich gilt gemäss Signalisationsverordnung (SSV): 

ĂDas Signal ĂTempo-30-Zoneñ (2.59.1) kennzeichnet Strassen in Quartieren oder Siedlungsbereichen, 

auf denen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll gefahren werden muss. Die Höchstgeschwindigkeit 

beträgt 30 km/h. Fahrzeuge haben gegenüber Fussgängern den Vortritt.ñ 

Nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Merkmale einer Tempo-30-Zone: 

 

Kriterium Tempo-30-Zone 

Höchstgeschwindigkeit 

 

30 km/h 

Gestaltung Strassenraum 

 

Ein-/Ausfahrt (Tor), besondere Markierungen, wenn nötig weitere Massnah-

men 

Vortrittsberechtigung 

 

Fahrzeugverkehr 

Vortritt bei Knoten Rechtsvortritt. Ausnahme wie beispielsweise eine Trottoirüberfahrt ist nur 

zulässig, wenn dies die Sicherheit erfordert. 

 

Fussgängerstreifen Keine. Zu Fussgehende dürfen die Strasse überall queren. Ausnahme bei 

Schulen oder Alterszentren, wenn dies die Sicherheit erfordert 

 

Parkierung Keine besonderen Bestimmungen. Es gelten die allgemeinen Vorschriften 

 

Strassenbenützung Spielen auf Strasse ist erlaubt, sofern übrige Verkehrsteilnehmer nicht be-

hindert werden (Art. 46 Verkehrsregelverordnung) 

 

Besondere Markierungen Zulässig gemäss UVEK Weisungen über besondere Markierungen auf der 

Fahrbahn vom 19.3.2002 

Tabelle 1: Übersicht Merkmale von Tempo-30-Zonen 
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Abstufung der Massnahmentiefe 

Der Bedarf an Massnahmen definiert sich über das massgebende Geschwindigkeitsniveau V85 der 

Strasse. Das V85 bezeichnet die Geschwindigkeit, welche von 85% der Verkehrseilnehmenden einge-

halten wird. Folgende Richtwerte zeigen die Abstufung der Verkehrsberuhigungselemente auf, welche 

üblicherweise bei Tempo-30-Zonen verwendet werden: 

 

Geschwindigkeit V85 Handlungsbedarf Beispiele flankierende Massnahmen 

V85 < 35 km/h Nur Zonensignalisation nötig, 

keine zusätzlichen Verkehrsbe-

ruhigungsmassnahmen notwen-

dig 

- 

V85 = 36-45 km/h Signalisation und Tore zwingend, 

flankierende Massnahmen emp-

fohlen 

ǐ Markierung ĂRechtsvortrittñ 

ǐ Versetzte Parkfelder 

ǐ Bodenmarkierung (Tempo 30) 

V85 > 45 km/h Signalisation, Tore zwingend, 

flankierende Massnahmen zwin-

gend 

Zusätzliche bauliche Massnahmen 

ǐ Vertikalversätze 

ǐ Horizontalversätze (Inseln, Poller) 

Tabelle 2: Übersicht Richtwerte flankierende Massnahmen bei Tempo-30-Zonen (Quelle: Fachbroschüre bfu, 2017) 
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2 Analyse 

2.1 Übersicht 

Für den Abschnitt Pflanzschulstrasse wurde für die folgenden Themenfelder eine Analyse durchge-

führt: 

ǐ Strassenklassierung 

ǐ Strassencharakteristik 

ǐ Geschwindigkeiten und Verkehrsmengen 

ǐ Unfallauswertung 

ǐ Sichtweiten 

Nachfolgende Abbildung zeigt das Ergebnis der Analyse graphisch auf (vgl. Anhang A). Die Beschrei-

bung der erfolgten Analyse ist in den nachfolgenden Kapiteln nachzulesen. 

 

2.2 Strassenklassierung 

Die Pflanzschulstrasse ist gemäss dem Richtplan Strasse als kommunale Strasse klassiert. Sie gilt als 

Sammelstrasse und dient mehrheitlich der Groberschliessung der angrenzenden Wohngebiete sowie 

als Anschlusspunkte für die Quartiere. Anschluss an das übergeordnete kantonale Strassennetz be-

stehen im Norden an die Römerstrasse und im Süden an die Tösstalstrasse, sowie kreuzt die kanto-

nal klassierte St. Gallerstrasse die Pflanzschulstrasse. Dieser Knoten ist mit einer Lichtsignalanlage 

geregelt. 

 

Abbildung 2: Analyseplan  






































